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«Grenzüberschreitende Fälle sind oftmals kompliziert»
Interview: Janine Bollhalder

An der vergangenen Wega
2024 in Weinfelden hat ein
deutsches Unternehmen
Stein-, Dach- und Fassadenrei-
nigungen sowie Bauten- und
Holzschutz angeboten. Min-
destens zwei Personen aus dem
Bezirk Weinfelden haben die
Dienstleistung angenommen.
Das Resultat fiel für beide ne-
gativ aus, sie sprechen von un-
sauberer Arbeit, Diebstahl und
Wucherpreisen.

Kathrin Moosmann von der
Weinfelder Muri Partner
Rechtsanwälte AG hat sich mit
der Geschichte befasst. Sie er-
klärt, wie die rechtliche Lage

aussieht und was die Betroffe-
nenmachen können.

Darf eindeutschesUnter-
nehmenAufträgewie etwa
Hofplatz-Reinigungen inder
Schweiz erledigen?
Kathrin Moosmann: Durch das
Freizügigkeitsabkommen zwi-
schen der Schweiz und der EU
darf das Unternehmen Dienst-
leistungen hierzulande anbie-
ten.Wenn die Leistungserbrin-
gung länger als neunzig Tage
dauert, ist eine Kurzaufent-
haltsbewilligung erforderlich.
Aber auchbei kürzererDauer ist
eine Anmeldung beim Staats-
sekretariat fürMigration (SEM)
erforderlich. Das ist insbeson-

dere für das Bauhauptgewerbe
sowie den Garten- und Land-
schaftsbau der Fall, bereits ab
dem ersten Einsatztag müssen
sie eineMeldungbeimSEMma-
chen.ObdieseMeldepflicht von
dem deutschen Unternehmen

eingehaltenwurde, ist nicht be-
kannt.

Liegt aufgrundder Gescheh-
nissebei denbetroffenen
Personeneine Straftat vor?
Es könnte sich hierbei um die
Straftatbestände des Betrugs
sowiedesWuchershandeln. Im
FalledesgestohlenenAkkuboh-
rers käme noch ein Diebstahl
hinzu. Aber das müsste die
Staatsanwaltschaft genauer ab-
klären.BeiVerstössengegendie
Meldepflicht können auch Bus-
sen bis zu 5000 Franken ver-
hängt werden.

Wiekönnensichdie Betrof-
fenenwehren?

Rechtlich ist das Vorgehen bei
grenzüberschreitenden Fällen
leider oftmals kompliziert, da
zunächst einmal das anwend-
bareRecht sowie das örtlich zu-
ständige Gericht ermittelt wer-
den muss. Davon ausgehend,
dass im konkreten Fall das
Schweizer Recht zur Anwen-
dung kommt, sollte ein erster
Schritt sein,dieFirmaschriftlich
mittels eines eingeschriebenen
Briefes anzumahnen, eine Frist
anzusetzen und zu verlangen,
dieArbeiten sauber und verein-
barungsgemässnachzubessern.
Geschieht nichts, oder weigert
sich die Firma, können die Be-
troffenen geltendmachen, dass
die erbrachte Arbeit weniger

Wert ist und den zu viel bezahl-
ten Betrag zurückfordern.

Die Betroffenen haben nur
handschriftliche Quittungen
bekommen. Ist das zulässig?
Ja, denn für Rechnungen gibt es
in der Schweiz keine strengen
Formvorschriften.Nursoferndie
Firma mehrwertsteuerpflichtig
ist, müssen auf der Rechnung
mehr Informationen zu finden
sein, etwa die Mehrwertsteuer-
nummer. Aber auch dann darf
eine Rechnung handschriftlich
ausgestelltwerden.Diedeutsche
Firmaunterstehthierzulandeder
Mehrwertsteuerpflicht,wennsie
weltweit einenUmsatz von über
100’000Frankenerbringt.

KathrinMoosmann,Muri Partner
Rechtsanwälte AG, Weinfelden.
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Abzocke: 20’000 Franken für Dreck
Zwei Personen fühlen sich nach derWega von deutschemUnternehmen über den Tisch gezogen.

Janine Bollhalder,
Stefan Borkert

Sie wollte schon lange denHof-
platz professionell reinigen las-
sen.Dochanstatt einesGefühls
der Frische hat sich bei Lorena
Meier* Ernüchterung breitge-
macht. Sie fühlt sich betrogen
und enttäuscht. Der Hofplatz,
den sie beinahe täglich an-
schaut, erinnert sie immer wie-
der andasErlebnis.Meier ist im
Bezirk Weinfelden zu Hause
undhatander traditionellenGe-
werbemesse Wega ein Düssel-
dorferUnternehmenkennenge-
lernt, dasDach-undSteinsanie-
rungen sowie andere ähnliche
Dienstleistungen anbietet. «Es
warenzweinette jungeMänner.
Sie haben mir einen Flyer mit-
gegebenundmichfleissig ange-
rufen, um einen Termin zu ver-
einbaren», erzählt sie.

Einer davon besuchte sie
dannauchundbegutachteteden
Hofplatz. Es gab einen mündli-
chen Kostenvoranschlag, die
Leistungkostete3000Franken.
Meier bezahlte auf Wunsch des
Unternehmers in bar. Im Nach-
hinein sagt sie, das war derMo-
ment, in dem sie hätte stutzig
werden sollen. Die Arbeit auf
dem Hofplatz wurde während
ihrer Abwesenheit umgesetzt,
Meier liess denMann auch eini-
ge Gerätschaften aus ihrer Ga-
rage nutzen. Der Hofplatz sei in
Ordnung, erzählt sie, aber rund-
herum war nichts mehr sauber.
Der Dreck wanderte vom Platz
an die Hauswand, die Keller-
treppehinab, indenSchachtund
denKeller.DerUnternehmeraus
Deutschland liess auch seinen
persönlichenAbfall liegen.Meier
musste alles selbst putzen, «Ich
habeniemandenmehrerreicht.»
Das Tüpfelchen auf dem i war
zudem,dass ihrAkkubohrer aus
derGarage gestohlenwurde.

Meier hat ihr Erlebnis auf
Facebook geteilt. Sie warnt vor
den«Abzockern».Undsie stösst
auf Feedback.

Enttäuschungstatt
Traum-Parkplatz
Auch die Familie von Marc
Hofer* leidetunterdenAktionen
des deutschen Unternehmens.

Seine Mutter habe sich schon
lange einen gepflasterten Vor-
platz gewünscht, sodass Gäste
dort parkierenkönnen.Auchsie
hat an der Wega das Unterneh-
men für Dach und Stein-Sanie-
rungen kennengelernt.

«Die Arbeiter haben den
Platz ruiniert», sagtHofer. «Die
Steine wurden einfach verlegt,
ohne zuzuschneiden, kreuzund
quer.Es sieht katastrophal aus.»
Für die Arbeit haben die deut-
schen Unternehmer 17’000
Frankenverlangt.Das sindetwa
dreimal mehr, als ein lokaler
Gärtner offeriert hatte. Es gibt
wie bei Lorena Meier lediglich
einehandschriftlicheQuittung.

Was für Hofer besonders
schwer wiegt: Seine Mutter
kämpft mit Demenz. Eine Tat-

sache, die in jedem Gespräch
mit ihr schnell auffällt.Hoferhat
versucht, die Unternehmer zu
erreichen, um ihnen die Situa-
tion klarzumachen. Aber: «Sie
haben es einfach herunterge-
spielt.» Er habe verlangt, dass
die unsaubere Arbeit korrigiert
wird, aber vom deutschen
Unternehmen hiess es, dass
manaktuell in derWinterpause
sei und keine Aufträge ausfüh-
ren könne bis im Frühjahr.

KeinStandort
inWeinfelden
Das Unternehmen, mit wel-
chem Hofer und Meier zu tun
haben, ist in Düsseldorf behei-
matet, rund 6,5 Stunden Auto-
fahrt von Weinfelden entfernt.
Wer die auf der Website des
UnternehmensangegebeneAd-
resse auf Google Maps sucht,
sucht vergeblich, denndasHaus
ist zensiert.

Wie einer der Unternehmer
anfangs gegenüber Meier und
auch Hofers Mutter sagte, sei
ein Standort in Weinfelden ge-
plant.Hofer sagt, derUnterneh-
mer habe ihm auf seine spätere
Nachfrage mitgeteilt, dass die-
ser Plan noch lange nicht
spruchreif sei. Hofer jedenfalls
war inzwischen bei einem An-

walt, der ihm zu einem einge-
schriebenen Brief und dem
Gang zur Polizei geraten hat.

Gregor Wegmüller, Messe-
leiter und Geschäftsführer der
Wega, weiss von Meiers und
HofersErlebnissen.«DieFirma
ist offenbar mit überrumpeln-
denVerkaufsmethodenwieBar-

zahlung und zudemmit unkor-
rektenAngabenzumGeschäfts-
sitz aufgefallen», erläutert er.

Die Wega-Messe AG ist
dankbar für dieMeldungbezüg-
lich der Vorfälle. «Leider han-
delt es sichdawohlwirklich um
ein schwarzes Schaf,wasdie Se-
riosität angeht», sagt Wegmül-

ler. «ImFalle, dass sichdieVor-
würfe erhärten und es sich hier
um eine unseriöse Firma han-
delt, werden wir sie von einer
erneuten Teilnahme an der
Wega ausschliessen.» Spezielle
Vorgaben für die Teilnahme
eines Unternehmens an der
Wega gibt es nicht, erklärt er.
«Ausstellermüssen keinen Sitz
in der Schweiz haben. Wir ha-
ben ausländische Aussteller,
wenn auch nur ganz wenige»,
sagtWegmüller.

SEMmachtDatenschutz
geltend
Wenn deutsche Handwerker in
der Schweiz arbeiten wollen,
dannmüssensiedasdemStaats-
sekretariat fürMigration (SEM)
melden. Ausserdem muss eine
Kaution hinterlegt werden. Die
Kaution dient als Sicherheits-
leistung, sollten sich Betriebe
nicht andenSchweizerMindest-
lohn halten, heisst es bei der
Handwerkskammer in Kons-
tanz. Auf den vorliegenden Fall
befragt, sagt SamuelWyss, Spre-
cherdesSEM,dassmansichaus
Datenschutzgründen nicht zu
Einzelfällen äussern könne.

Bei der StadtWeinfelden ist
diedeutscheFirmaebenfalls be-
kannt:«DieStadtverwaltunghat
Kenntnis von dem Vorfall, da
sich einzelne Geschädigte bei
uns gemeldet haben. Vonseiten
dieser Firma oder der verant-
wortlichen Person haben uns
bislangallerdings keineoffiziel-
lenAnträgeoderFormularewie
eine Neuanmeldung oder Ähn-
liches erreicht», sagt Basil Hö-
neisen, Mediensprecher Stadt
Weinfelden.

Lorena Meier und Marc
Hofer haben sich zwischenzeit-
lich bei der Kantonspolizei
Thurgau gemeldet. «Es wird
nun geprüft, ob der Straftatbe-
stand des Wuchers erfüllt ist»,
erklärt Mediensprecher Miguel
Lopez dasweitere Vorgehen.

Trotz mehrfacher Versuche
war der Inhaber desDüsseldor-
fer Unternehmens für die Re-
daktion weder schriftlich noch
telefonisch zu erreichen.

* Namen undWohnorte der
Redaktion bekannt.

So können Sie sich schützen

Wega-Messeleiter Gregor Weg-
müller,Miguel Lopez vonderKan-
tonspolizei ThurgauundAnwältin
Kathrin Moosmann geben fol-
gende Ratschläge für den Um-
gang mit (Messe-)Angeboten:
–Beigrösseren Investitionenwirkt
Barzahlung unseriös. Lassen Sie
sich eine Rechnung oder einen
Einzahlungsscheinmitgeben, ins-
besondere wenn die Bezahlung
sehr kurzfristig stattfinden soll.–
LeistenSiekeineAn-oderVoraus-
zahlungen, insbesondere bei Fir-
menausdemAusland.–SeienSie
vorsichtig,wenndie veranschlag-
ten Preise unüblich tief sind.– Er-
laubenSiesichBedenkzeit.Wenn
Sie ein gutes Gefühl haben, kön-
nen Sie immer noch später oder
an einem anderen (Messe-)Tag

darauf zurückkommen.– Fragen
Sie, woSie Informationen inRuhe
nachlesenkönnen.SeriöseAktio-
nen sind auch auf einer Home-
page oder einem Flyer zu finden.
Lassen Sie sich das Angebot
schriftlich mitgeben.– Lesen Sie
das Kleingedruckte und die All-
gemeinen Geschäftsbedingun-
gen,hier istoftmalsauchgeregelt,
wasbeiMängelngeltensoll.–Prü-
fenSieGoogle-Bewertungenoder
Kommentare von anderen Kun-
den.– Vergleichen Sie mehrere
AngeboteundholenSieverschie-
dene Offerten von seriösen Fir-
menein.– InformierenSiediePoli-
zei über die Notrufnummer 117,
wenn Sie unter Druck gesetzt
werden oder betrogen worden
sind. (red)

Wenn Handwerker Bargeld verlangen, ist Vorsicht geboten. Bild: Christian Beutler/Keystone

Gregor Wegmüller, Messeleiter
und Geschäftsführer der Wega
Weinfelden. Bild: zvg


